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104. Verordnung der Landesregierung vom 15. August 2011, mit der eine längere Frist für die Fort-
schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Marktgemeinde Kundl festgelegt wird

105. Verordnung der Landesregierung vom 8. November 2011, mit der das Raumordnungsprogramm
betreffend überörtliche Grünzonen für die Kleinregion Wörgl und Umgebung geändert wird

106. Verordnung der Landesregierung vom 8. November 2011, mit der das Raumordnungsprogramm
betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen für die Kleinregion Vorderes Zillertal geändert wird

107. Verordnung der Landesregierung vom 8. November 2011, mit der das Raumordnungsprogramm
betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen für die Kleinregion Vorderes Zillertal geändert wird

108. Verordnung der Landesregierung vom 8. November 2011, mit der das Raumordnungsprogramm
betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen für die Kleinregion Hinteres Zillertal geändert wird

109. Verordnung der Landesregierung vom 15. November 2011, mit der die Verordnung über die Ge-
währung einer besonderen Zulage zum Gehalt bzw. Monatsentgelt und einer einmaligen jähr-
lichen Sonderzahlung an Landesbedienstete geändert wird

104. Verordnung der Landesregierung vom 15. August 2011, mit der eine längere Frist
für die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Marktgemeinde
Kundl festgelegt wird

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Marktgemeinde Kundl
wird mit zwölf Jahren ab dessen Inkrafttreten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-

nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Markt-
gemeinde Kundl bis spätestens 26. September 2013 zu
beschließen und der Landesregierung zur aufsichts-
behördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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105. Verordnung der Landesregierung vom 8. November 2011, mit der das Raumord-
nungsprogramm betreffend überörtliche Grünzonen für die Kleinregion Wörgl und
Umgebung geändert wird

Aufgrund der §§ 7 Abs. 2 lit. a Z. 1, 9 und 10 Abs. 2
lit. a, 4 und 5 in Verbindung mit § 109 Abs. 1 des Tiro-
ler Raumordnungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, wird
verordnet:

Artikel I

Die Verordnung, mit der ein Raumordnungspro-
gramm betreffend überörtliche Grünzonen für die
Kleinregion Wörgl und Umgebung erlassen wird, LGBl.
Nr. 76/1994, zuletzt geändert durch die Verordnung
LGBl. Nr. 87/2011, wird wie folgt geändert:

Die Anlage zu § 1 Abs. 2 wird in der Weise geändert,
dass die in der Anlage zu dieser Verordnung darge-

stellte Grundfläche, bestehend aus einer Teilfläche des
Grundstücks Nr. 654/1, KG Wörgl-Kufstein, von der
Festlegung als überörtliche Grünzone ausgenommen
wird.

Artikel II

(1) Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages
der Kundmachung in Kraft. 

(2) Die Anlage zu dieser Verordnung wird durch Auf-
legung zur öffentlichen Einsichtnahme bei der Abtei-
lung Raumordnung-Statistik des Amtes der Tiroler Lan-
desregierung während der für den Parteienverkehr be-
stimmten Amtsstunden verlautbart.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener Anlage

106. Verordnung der Landesregierung vom 8. November 2011, mit der das Raumord-
nungsprogramm betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen für die Kleinregion
Vorderes Zillertal geändert wird

Aufgrund der §§ 7 Abs. 2 lit. a Z. 1, 9 Abs. 5 und 10
Abs. 2 lit. b , 4 und 5 in Verbindung mit § 109 Abs. 1 des
Tiroler Raumordnungsgesetzes 2011 – TROG 2011,
LGBl. Nr. 56, wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung, mit der ein Raumordnungspro-
gramm betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen
für die Kleinregion Vorderes Zillertal erlassen wird,
LGBl. Nr. 63/1991, zuletzt geändert durch die Verord-
nung LGBl. Nr. 64/2011, wird wie folgt geändert:

Die Anlage zu § 1 Abs. 2 wird in der Weise geändert,
dass die in der Anlage zu dieser Verordnung dargestell-

ten Grundflächen, bestehend aus Teilbereichen der
Gste. 525, 527, 528, 529, 536/1, 536/2 und 537/2, alle
KG Stumm, von der Festlegung als landwirtschaftliche
Vorrangfläche ausgenommen werden.

Artikel II

(1) Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages
der Kundmachung in Kraft. 

(2) Die Anlage zu dieser Verordnung wird durch Auf-
legung zur öffentlichen Einsichtnahme bei der Abtei-
lung Raumordnung-Statistik des Amtes der Tiroler
Landesregierung während der für den Parteienverkehr
bestimmten Amtsstunden verlautbart.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener Anlage
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107. Verordnung der Landesregierung vom 8. November 2011, mit der das Raumord-
nungsprogramm betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen für die Kleinregion
Vorderes Zillertal geändert wird

Aufgrund der §§ 7 Abs. 2 lit. a Z. 1, 9 und 10 Abs. 2
lit. a, 4 und 5 in Verbindung mit § 109 Abs. 1 des Tiro-
ler Raumordnungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, wird
verordnet:

Artikel I

Die Verordnung, mit der ein Raumordnungspro-
gramm betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen
für die Kleinregion Vorderes Zillertal erlassen wird,
LGBl. Nr. 63/1991, zuletzt geändert durch die Verord-
nung LGBl. Nr. 64/2011, wird wie folgt geändert:

Die Anlage zu § 1 Abs. 2 wird in der Weise geändert,
dass die in der Anlage zu dieser Verordnung dargestell-
ten Grundflächen, bestehend aus Teilflächen der Grund-

stücke 702/1, 702/2, 696, 695, 747/2, 746, 745, 744,
700/2 und 700/1, alle KG Stumm, von der Festlegung
als landwirtschaftliche Vorrangfläche ausgenommen
werden.

Artikel II

(1) Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages
der Kundmachung in Kraft. 

(2) Die Anlage zu dieser Verordnung wird durch Auf-
legung zur öffentlichen Einsichtnahme bei der Abtei-
lung Raumordnung-Statistik des Amtes der Tiroler
Landesregierung während der für den Parteienverkehr
bestimmten Amtsstunden verlautbart.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener Anlage

108. Verordnung der Landesregierung vom 8. November 2011, mit der das Raumord-
nungsprogramm betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen für die Kleinregion
Hinteres Zillertal geändert wird

Aufgrund der §§ 7 Abs. 2 lit. a, 9 und 10 Abs. 2 lit. a,
3, 4 und 7 in Verbindung mit § 109 Abs. 1 des Tiroler
Raumordnungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, wird ver-
ordnet:

Artikel I

Die Verordnung, mit der ein Raumordnungspro-
gramm betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen
für die Kleinregion Hinteres Zillertal erlassen wird,
LGBl. Nr. 64/1991, zuletzt geändert durch die Ver-
ordnung LGBl. Nr. 37/2010, wird wie folgt geän-
dert:

Die Anlage zu § 1 Abs. 2 wird in der Weise geändert,
dass die in der Anlage zu dieser Verordnung dargestell-
ten Grundflächen, bestehend aus Teilflächen der Grund-
stücke 718/1 und 718/2, alle KG Mayrhofen, von der

Festlegung als landwirtschaftliche Vorrangfläche ausge-
nommen werden. 

Die Anlage zu § 1 Abs. 2 wird in der Weise geändert,
dass die dargestellten Grundflächen bestehend aus
Teilflächen der Grundstücke 719, 720 und 721, alle
KG Mayrhofen, in die landwirtschaftlichen Vorrangflä-
chen aufgenommen werden.

Artikel II

(1) Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages
der Kundmachung in Kraft. 

(2) Die Anlage zu dieser Verordnung wird durch Auf-
legung zur öffentlichen Einsichtnahme bei der Abtei-
lung Raumordnung-Statistik des Amtes der Tiroler Lan-
desregierung während der für den Parteienverkehr be-
stimmten Amtsstunden verlautbart.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener Anlage
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109. Verordnung der Landesregierung vom 15. November 2011, mit der die Verord-
nung über die Gewährung einer besonderen Zulage zum Gehalt bzw. Monatsent-
gelt und einer einmaligen jährlichen Sonderzahlung an Landesbedienstete geän-
dert wird

Aufgrund des § 14 des Landesbeamtengesetzes 1998,
LGBl. Nr. 65, und des § 48 des Landes-Vertragsbediens-
tetengesetzes, LGBl. Nr. 2/2001, wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung der Landesregierung über die Ge-
währung einer besonderen Zulage zum Gehalt bzw.
Monatsentgelt und einer einmaligen jährlichen Sonder-
zahlung an Landesbedienstete, LGBl. Nr. 45/2001, zu-
letzt geändert durch die Verordnung LGBl. Nr. 78/2006,

wird wie folgt geändert:
Im Abs. 1 des § 2 werden in der lit. c der Betrag

„135,– Euro“ durch den Betrag „180,– Euro“, der Betrag
„164,– Euro“ durch den Betrag „215,– Euro“ und der
Betrag „215,– Euro“ durch den Betrag „265,– Euro“
ersetzt.

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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